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In meiner Antwortmail konnte ich mir die folgenden Zeilen nicht verkneifen:
Mir erscheint die Lärmkartierung für diesen 
Abschnitt zwischen Haferkorn- und Mag-
dalenenstraße fragwürdig. Was sollen dort 

Lärmquellen sein, die Parkplätze des Auto-
hauses Schneider? Gab es bei den Lärmmes-
sungen vielleicht zufällige Ereignisse? Bitte 

handeln Sie auch praktikabel und nicht nur 
bürokratisch!
 J. Weihrauch

Tempo 30 in der Th eresienstraße
Zu diesem Th ema schrieb ich am 9. Januar 2023 an das Tiefbauamt der Stadt Leipzig und veröff entlichte die Th ematik in der Feb-
ruar-Ausgabe auf Seite 2. Nun erhielt ich am 16. Februar 2023 eine Antwort:

Sehr geehrter Herr Dr. Weihrauch, 
vielen Dank für Ihre Nachfrage zur Minde-
rung der Lärmbelastung in der Th eresien-
straße. Gern erläutere ich das geplante wei-
tere Vorgehen. 
Das Amt für Umweltschutz hat auf Grund-
lage der Ergebnisse der Lärmkartierung 
festgestellt, dass in der Th eresienstraße der 
Abschnitt zwischen Haferkornstraße und 
Magdalenenstraße stark lärmbelastet ist. 
Dieser Straßenabschnitt wurde daraufhin in 
den Lärmaktionsplan aufgenommen. Dort 
ist nunmehr festgeschrieben worden, Tem-
po 30 anzuordnen. 

Wie Sie selbst anmerken, ist Tempo 30 nur 
für diesen kurzen Abschnitt wenig sinnvoll, 
zumal in der Weiterführung Richtung Ma-
ximilianallee bereits Tempo 30 aus Lärm-
schutzgründen vorhanden ist. 
Seit der letzten Änderung der Verwaltungs-
vorschrift zur Straßenverkehrsordnung 
(VwV-StVO) besteht nun die Möglich-
keit, streckenbezogene Geschwindigkeits-
beschränkungen zu harmonisieren. Wenn 
zwischen zwei Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen nur ein kurzer Streckenabschnitt (bis 
zu 300 Meter) liegt, kann eine Absenkung 
der Geschwindigkeit auch zwischen den Stre-

ckenabschnitten auf Tempo 30 angeordnet 
werden. Das führt zu einer wünschenswer-
ten Verstetigung des Verkehrsfl usses, fördert 
die Verkehrssicherheit und trägt natürlich 
auch zur Verringerung der verkehrsbeding-
ten Lärm- und Abgasbelastung bei.
Von dieser Möglichkeit werden wir auch 
für die Th eresienstraße Gebrauch machen. 
Ebenfalls werden wir prüfen, ob die zwi-
schen Wittenberger Straße und Dieselstraße 
für den Nachtzeitraum bestehende Herab-
setzung der zulässigen Höchstgeschwindig-
keit auf Tempo 30 auch auf den Tag erwei-
tert werden kann.
Die Umsetzung von Tempo 30 ist gemein-
sam mit der Anpassung der Radverkehrsan-
lagen in der Th eresienstraße geplant. Da in 
beiden Fällen Änderungen an den betrof-
fenen Lichtsignalanlagen erforderlich sind, 
kann die Realisierung leider erst 2024 ein-
geordnet werden. 
Ich hoff e, dass diese Ausführungen für Sie 
und die Leser des Eutritzscher Rundblicks 
ausreichend sind. Gern stehen wir natürlich 
auch für weitere Fragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
im Auftrag
Dipl.-Ing. R. Wenzel, stellv. Amtsleiter

Daraufhin diese Antwort am 6. März 2023:

Sehr geehrter Herr Dr. Weihrauch,
das Verkehrs- und Tiefbauamt hat uns gebe-
ten, Ihre Anfrage vom 20. Februar 2023 zu 
beantworten und wir kommen dieser Bitte 
hiermit gern nach:
Die Ergebnisse der Lärmkartierung wer-
den gemäß den gesetzlichen Vorgaben der 
34.  Bundes-Immissionsschutzverordnung 
(Verordnung über die Lärmkartierung) 
rechnerisch ermittelt, Messungen werden 

nicht durchgeführt. Auch werden die Schall-
immissionen des Verkehrs auf Parkplätzen 
nicht erfasst.
In die Berechnungen des Kfz-Verkehrslärms 
fl ießen verschiedene Parameter ein, die 
ebenfalls vom Gesetzgeber festgelegt wur-
den. Dazu zählen z. B. das durchschnittliche 
tägliche Verkehrsaufkommen, der Lkw-An-
teil und die zulässige Höchstgeschwindig-
keit.

Der Ermittlung des Kfz-Verkehrslärms in 
der Th eresienstraße liegen damit objektive 
Parameter zu Grunde. Da die Lärmbelas-
tung als sehr hoch eingestuft wurde, wurde 
als Folge der in Rede stehende Abschnitt der 
Th eresienstraße in die Lärmaktionsplanung 
aufgenommen.

Mit freundlichen Grüßen, im Auftrag  
Dohmen
SGL Stadtökologie


